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10. Vom Verkehrsplan zum Klimaschutz 
 
Die Klimaschutzziele und europäischen Vorgaben zur Luftrein-
heit stellen die gesamte Verkehrspolitik vor große Herausforde-
rungen. Um die vorgegebenen Ziele zu erreichen, ist ein Umden-
ken in der Verkehrspolitik erforderlich. 
 
Deshalb muss der Anteil des Mobilitätsverbunds - also des nicht 
motorisierten und des öffentlichen Verkehrs - erhöht werden. 
Das kann nur erreicht werden, indem die Angebote für die Ver-
kehrsarten Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV langfristig verbes-
sert und der Anteil am Pkw-Verkehr reduziert wird. Es ist Aufga-
be der Kommunen, ihre Verkehrsentwicklung vor Ort zu steuern. 
 
Umfangreiche und kostenintensive Pläne zur Verkehrsentwick-
lungsplanung sind aufgestellt worden, bisher sind aber nur we-
nige Maßnahmen davon finanziert und deshalb auch nicht um-
gesetzt worden. So haben die geplanten Maßnahmen kaum 
Wirkung entfaltet, in der Folge wurden auch die Ziele nicht er-
reicht. Besser wäre, die Chancen ihrer Umsetzung zuvor auszu-
loten. Die technische und die finanzielle Realisierbarkeit sind ab-
zuschätzen. Die Ergebnisse sind nach Ablauf der Laufzeit der 
Pläne zu überprüfen. 

 
10.1 Das Ziel ist klar: Klimaschutz und CO2-Einsparung 

 
Ein Fünftel des in Deutschland ausgestoßenen CO2 geht auf das Konto 
des Verkehrs. 84 % davon stammen direkt von Kraftfahrzeugen. Die Bun-
desregierung hat Ende 2016 mit dem Klimaschutzplan 2050 einen nationa-
len Rahmen für die künftige Klimapolitik beschlossen. Darin enthalten ist 
erstmals auch ein Reduktionsziel für den Verkehr. Die Emissionen aus 
dem Verkehr sind zwischen 1990 und 2014 annähernd gleich geblieben.1 
Bis 2030 sollen die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen um 40 bis 
42 % gegenüber 1990 auf 95 bis 98 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente verrin-
gert werden. Seither sind Kommunen verpflichtet, ihre Verkehrsentwick-
lungen entsprechend der hier festgelegten Vorgaben aufzustellen. Erfor-
derlich ist eine Wende in der Verkehrspolitik. Im Zentrum stehen dabei die 
Verkehrsvermeidung und die Verlagerung auf umweltfreundlichere Trans-
portmittel. 
 

  

                                                      
1  163 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente (1990) bzw. 160 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente (2014), 

laut Klimaschutzplan 2050. CO₂-Äquivalente sind eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung 
der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. 
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10.2 Verkehr und Mobilität: Setzen die Kommunen diese Vorgaben um? 
 
Kommunen erarbeiten Verkehrsentwicklungspläne (VEP). Diese stellen 
das Leitbild für ihre Entwicklung im Bereich Verkehr dar. Hier werden Ziele 
und Strategien für die Entwicklung und für den Ausbau der Infrastruktur 
festgelegt. Ein VEP hat in der Regel eine Gültigkeit von 10 bis 15 Jahren. 
Ergänzend werden Mobilitätskonzepte, Radverkehrskonzepte, Parkraum-
konzepte oder Fußgängerkonzepte erstellt. Sie sollen vertiefende Aussa-
gen über die geplante Entwicklung des jeweiligen Verkehrsträgers treffen. 
All diese Pläne enthalten eine Vielzahl an umzusetzenden Maßnahmen, 
um die verkehrspolitischen Ziele zu erreichen. Doch setzen die Kommu-
nen ihre eigenen Vorgaben auch um? 
 

10.3 Verkehrsentwicklungskonzepte: viel Plan, wenig Umsetzung 
 
Der LRH hat die Prüfung „Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung 
und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit“ in den Städten Kiel, Lübeck, 
Flensburg, Neumünster Eckernförde, Heide, Norderstedt und Schleswig 
durchgeführt. Dabei ist er auch der Frage nachgegangen, welche Pla-
nungsgrundlagen für die Verkehrsentwicklung den Kommunen 2013 bis 
2017 zur Verfügung standen und welchen Bearbeitungsstand diese er-
reicht haben. 
Bei der Auswertung der vorgelegten Unterlagen war besonders auffällig, 
dass eine Vielzahl von Konzepten mit umfangreichen Absichtserklärungen 
vorlag. Die meisten Konzepte stellten Ingenieurbüros auf. Die Beauftra-
gung wurde jeweils durch die Politik beschlossen. Neben den hohen Kos-
ten, beispielsweise mit bis zu 400 Tausend € für den Masterplan Mobilität 
KielRegion, flossen zusätzlich zahlreiche Arbeitsstunden der Mitarbeiter 
der Verwaltungen in die Konzeptbearbeitung ein. Kaum waren die Konzep-
te aufgestellt und beschlossen, so verloren sie auch schon an Bedeutung. 
Angekündigte Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Eine Steuerung der 
Verkehrsentwicklung fand so kaum oder gar nicht statt. 
 
Das sollen 2 Beispiele belegen: 
 
Kiel hatte in seinem VEP 2008, der eine Laufzeit bis 2020 hat, seine ver-
kehrspolitischen Ziele festgelegt. Für den fließenden Kraftfahrzeugverkehr 
waren 37 Maßnahmen geplant. Davon wurden 9 Maßnahmen realisiert, 
eine befand sich in der Umsetzung und eine wurde geplant. Für den Rad-
verkehr waren 37 Maßnahmen geplant, vorwiegend Anbindungen zum be-
stehenden Netz und Lückenschlüsse. Davon wurden 19 umgesetzt bzw. 
befanden sich im Bau. 
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Der VEP der Stadt Lübeck wurde 2000 aufgestellt und gilt noch. Der vor-
gesehene Bau einer Stadtbahn hatte eine hohe Priorität, wurde jedoch 
nicht umgesetzt, sondern zwischenzeitlich gänzlich verworfen. Damit ent-
fielen weitere Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Bau einer 
Stadtbahn standen bzw. darauf aufbauten. 
Aus dem Konzept „Lübeck - staufrei bis 2015“ wurden nach Aussage der 
Stadt Lübeck einige Maßnahmen realisiert. 
Für die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts wollte die 
Stadt 143 Maßnahmen verwirklichen, realisiert wurden 34. 
Aus dem Konzept „Fahrradfreundliches Lübeck“ 2013 konnten von geplan-
ten 144 Maßnahmen bisher 29 ausgeführt werden. 
 
Keine Stadt hat zwischen den Konzepten und der tatsächlichen Realisie-
rung einen Vergleich gezogen. Der Umsetzungsgrad der meisten Planun-
gen ist minimal und so bleibt der Erfolg aus. 
 
Der LRH befürwortet die Erstellung von VEP - aber nur dann, wenn auch 
an der Umsetzung gearbeitet wird. Positiv hoben sich Flensburg, 
Norderstedt und in Teilen Eckernförde ab. Die Städte Lübeck, Neumünster 
und Schleswig warteten zwar mit großen Plänen auf, umgesetzt wurde 
aber wenig bis nichts. 
 
In ihrer Stellungnahme verwies die Stadt Neumünster als positives Bei-
spiel auf die Umsetzung des „Verkehrsversuchs Großflecken“. Hier seien 
mittlerweile fast alle getroffenen Maßnahmen realisiert worden. 
 
Der LRH bleibt bei seinen Feststellungen. 
 

10.4 Welche Ziele verfolgen die Kommunen? 
 
Alle geprüften Städte haben Grundlagen erarbeitet, wonach sie ihre Ver-
kehrsplanung ausrichten wollen. Beispielhaft wählte der LRH 2 Master-
pläne Mobilität, 2 Radverkehrskonzepte, 2 Parkraumkonzepte und 
2 Lärmaktionspläne aus und analysierte diese genauer. Es sollte die Frage 
beantwortet werden, mit welchem Nachdruck diese Konzepte umgesetzt 
werden und wie die Städte ihre Verkehrsentwicklung und damit auch den 
Klimaschutz steuern. 
 

10.4.1 Masterplan Mobilität am Beispiel Kiel und Heide 
 
Die Kommunen Kiel und Heide gaben jeweils einen Masterplan Mobilität 
heraus. Dabei handelte es sich um einen verkehrsartenübergreifenden 
Gesamtplan für die jeweilige Region. 
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Das Ziel des Masterplans Mobilität KielRegion ist die Entwicklung von 
Mobilitätslösungen für die Stadt Kiel und die Umlandgemeinden. Er hat 
400 Tausend € externe Planungskosten verursacht. Als Ziel soll das 
Pariser Klimaschutzabkommen 2015, d. h. eine Verringerung der CO2-
Emissionen des Verkehrs um 35 % bis 2035 und eine Reduktion der Kfz-
Fahrleistung um 25 %, erreicht werden. Dafür wurden Zielfelder, 
12 Themenfelder und insgesamt 72 Maßnahmen benannt und ihnen ein 
Zeitrahmen zur Umsetzung zugeordnet. 
 
Der Masterplan weist von 2015 bis 2035 eine Zunahme des Mobilitätsver-
bund-Anteils in der KielRegion von 48 auf 60 % aus. Der Anteil des nicht 
motorisierten und des öffentlichen Verkehrs am Modal Split1 soll massiv 
erhöht werden. Bei der Prognose des Modal Split wird der angestrebte 
Rückgang des Pkw-Anteils an allen Wegen von 40 auf 28 % angegeben. 
Dafür müssten täglich in der KielRegion rund 275.000 Pkw-Fahrten auf 
den Mobilitätsverbund verlagert werden. Der ÖPNV müsste rund 125.000 
zusätzliche Fahrgäste pro Tag in der Region befördern. Weitere 150.000 
zusätzliche Wege müssten mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß anstatt mit dem 
Pkw zurückgelegt werden oder durch eine Erhöhung des Pkw-
Besetzungsgrads vermieden werden. Konkrete Vorschläge, wie diese Ver-
lagerung tatsächlich erreicht werden soll, lässt der Masterplan offen. 
 
In Heide wurden mit 5 Handlungsfeldern und damit verbundenen 38 Maß-
nahmen die Ziele des Masterplans konkretisiert. Neben den Handlungsfel-
dern ÖPNV und dem Motorisierten Individualverkehr wurden innovative 
Aspekte, wie moderne und flexible Mobilitätsformen, betrachtet. Aus gut-
achterlicher Sicht wurden 42 % der Maßnahmen mit Schlüsselfunktionen 
herausgefiltert, die „kurzfristig“ umgesetzt werden sollten. Der Masterplan 
verursachte externe Kosten von 123 Tausend €. 
 
In der Region Heide weist der Masterplan für 2015 bis 2030 eine Zunahme 
des Mobilitätsverbund-Anteils von 38 auf 46 % aus. Hierzu müssen Ange-
bote für die Verkehrsarten Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV geschaffen 
werden. Bei den verkehrsübergreifenden Gesamtplanungen wird dem 
Rad- und Fußverkehr sowie dem ÖPNV eine höhere Bedeutung beige-
messen als anderen Verkehrsträgern. Bei den einzelnen, nur sehr allge-
mein formulierten Maßnahmen lässt sich jedoch nicht erkennen, wie diese 
zur Senkung des Kfz-Aufkommens oder zur Stärkung des Mobilitätsver-
bunds führen sollen. 
 
Zentraler Bestandteil des Masterplans Region Heide ist das Umstufungs-
konzept mehrerer Hauptverkehrsstraßen unterschiedlicher Baulastträger 

                                                      
1  Modal Split beschreibt die Aufteilung des Verkehrsaufkommens auf die verschiedenen 

Verkehrsmittel Kfz-Verkehr, ÖPNV, Fußgänger- und Radfahrerverkehr. 
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im Stadtgebiet. Ziel ist es, mithilfe von Umbaumaßnahmen an mehreren 
innerstädtischen Hauptverkehrs-, Landes- und Kreisstraßen den Verkehr 
in Heide so zu lenken und zu verlagern, dass eine Entlastung des Heider 
Stadtzentrums vom Kfz-Verkehr erfolgt. Eine solche Umstufung setzt 
einerseits die Zustimmung aller Baulastträger voraus und bedeutet zum 
anderen einen erheblichen finanziellen Aufwand. Die derzeitigen Chancen 
auf Realisierung einer solchen Umstufung schätzt der LRH als gering ein. 
Scheitert ein Teilziel, darf aber nicht das gesamte Konzept in sich zusam-
menfallen. 
 
Beide Masterpläne enthalten Empfehlungen zur Durchführung einer Eva-
luation des Umsetzungsprozesses. Es soll eine Umsetzungsanalyse und 
eine Wirkungsanalyse vorgenommen werden. Eine echte und genaue 
Zielüberprüfung kann aber nur dann stattfinden, wenn die konkreten Ziele 
zunächst festgelegt worden sind und durch Hinterlegung von Zielkriterien 
und Indikatoren gemessen werden können. Dies bleiben beide Masterplä-
ne schuldig. 
 
Eine Finanzplanung hätte helfen können, die Realisierung von Maßnah-
men schon von vornherein besser bewerten zu können und der Politik 
einen finanziellen Maßstab zu geben. Da es keinen gesonderten Etat für 
Maßnahmen aus den Masterplänen gibt, muss die Finanzierung jeder Ein-
zelmaßnahme für sich politisch beschlossen werden. Die KielRegion will in 
Summe 210 Tausend € über 3 Jahre in ihre Haushalte einstellen. Die be-
absichtigte direkte Umsetzung von 58 prioritären Maßnahmen1 wird damit 
unwahrscheinlich. 
 
Die Stadt Heide verweist in ihrer Stellungnahme auf die bereits umgesetz-
ten Maßnahmen „Fahrradstraße, Einrichtung von Tempo-30-Zonen, An-
ordnung verkehrsberuhigter Bereiche, Auflösung gemeinsamer Geh- und 
Radwege, P+R-Anlage mit 73 Stellplätzen im Bereich Bahnhofsumfeld, 
Anschaffung von 4 E-Fahrzeugen und Neukonzeption des städtischen Li-
nienverkehrs“. 
 
Heide hat für 2018 keine Gelder in den Haushalt eingestellt. Die vom Gut-
achter herausgestellten Maßnahmen mit Schlüsselfunktion, die kurzfristig 
umzusetzen sind, bleiben damit auf der Strecke. 
In beiden Städten werden die selbst gesteckten Ziele deutlich verfehlt. 

  

                                                      
1  Laut Masterplan Mobilität sollen 58 der 72 Maßnahmen direkt, kurzfristig bzw. laufend/ 

kontinuierlich (bis 2022) umgesetzt werden. 
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10.4.2 Parkraumkonzepte am Beispiel Eckernförde und Schleswig 
 
Ein innovatives Parkraummanagement kann in Verbindung mit anderen 
Maßnahmen der Verkehrslenkung und des Verkehrsmanagements das 
Mobilitätsverhalten der Verkehrsteilnehmer wirksam verändern. Es ist eine 
bewährte Strategie für die Steuerung des innerstädtischen Verkehrs. Mo-
derne Mobilität in Städten bedeutet heutzutage fast immer: weniger Autos. 
Das Anpassen der Parkgebühren ist eine einfache Möglichkeit, um die An-
zahl der Autos in der Stadt zu reduzieren. Dem Verkehrsteilnehmer attrak-
tive Alternativen anzubieten, um auf das Parken verzichten zu können, ist 
dagegen meist erheblich schwieriger. Das Teilkonzept Parken ist somit 
immer ein Bestandteil des Gesamtsystems Verkehrsentwicklungsplanung. 
Eckernförde und Schleswig haben solche Konzepte erstellen lassen. 
 
Die Stadt Eckernförde erteilte den Auftrag zur Weiterentwicklung der 
Konzeption des „Ruhenden Verkehrs“ und zur Erstellung eines Parkraum-
konzepts. Ergänzend sollte die Frage beantwortet werden, ob die Errich-
tung eines zusätzlichen Parkdecks erforderlich wäre. Das Konzept lag 
2015 vor, ein Beschluss der Ratsversammlung steht bis heute aus. Die 
Kosten für die externe Begleitung betrugen 8 Tausend €. 

Das Gutachten analysierte die vorhandene Parkplatzsituation in 
Eckernförde und schätzte die zukünftige Entwicklung unter Berücksichti-
gung der geplanten Stadtentwicklungsmaßnahmen ab. Es kam zu dem 
Ergebnis, dass 2030 im Innenstadtbereich eine Parkraumauslastung von 
56 % im Normalfall (außerhalb von Sonderveranstaltungen) vorhanden 
sei. Daher sollte die Stadt Eckernförde darüber nachdenken, ob der Bau 
eines neuen Parkhauses am Bahnhof wirklich erforderlich ist. Unter dem 
Aspekt des Erreichens der Klimaschutzziele und der Verkehrsvermeidung 
wäre eine Erweiterung des Parkraums nicht zielführend. 

In Ergänzung zum Verkehrskonzept der Stadt Schleswig sollte das Park-
raumkonzept auf die Einführung einer monetären Parkraumbewirtschaf-
tung hin untersucht werden. Das vorhandene, kostenfrei nutzbare Park-
haus in der Innenstadt sollte entweder saniert oder an gleicher Stelle 
durch einen Neubau mit 500 Parkplätzen ersetzt werden. In diesem Zu-
sammenhang sollte die monetäre Parkraumbewirtschaftung eingeführt und 
zur Refinanzierung des Parkhauses herangezogen werden. Der Kurzbe-
richt zum Konzept lag 2017 vor. Einen Beschluss der Ratsversammlung 
gab es noch nicht. Die Kosten für die externe Bearbeitung beliefen sich auf 
13 Tausend €. 
 
Bereits in einer vorangegangenen Prüfung aus 2014 hatte der LRH die 
Stadt Schleswig aufgefordert, Parkgebühren zu erheben und die bis dato 
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fehlende Unterhaltung des Parkhauses Schwarzer Weg zu gewährleisten. 
Dieser Forderung war die Stadt Schleswig nicht nachgekommen. 
 
Das vorhandene Parkhaus in der Innenstadt von Schleswig ist baufällig, 
ein Teil der vorhandenen Parkplätze musste 2015 aus Sicherheitsgründen 
gesperrt werden. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass das Park-
haus, trotz der eingeschränkten Nutzung, zu Spitzenzeiten nur zu 64 % 
ausgelastet war. Der Gutachter zeigte auf, dass ein Parkhausneubau auf-
grund der nicht vorhandenen Nachfrage nicht erforderlich ist. Die Verant-
wortlichen der Stadt Schleswig sollten entsprechend den Empfehlungen 
des Gutachtens den Bau eines Parkhauses auch im Sinne des Klima-
schutzes kritisch überdenken. 
 
Die Stadt Schleswig teilte mit, dass sie mit dem neuen Parkhaus eine 
positive Freiraumgestaltung mit hoher Aufenthaltsqualität entwickeln und 
an dem Konzept festhalten will. 
 

10.4.3 Fahrradkonzepte am Beispiel Lübeck und Norderstedt 
 
Der Radverkehr soll attraktiver und sicherer gemacht werden und den 
Umweltverbund stärken. Eine Weiterentwicklung des Radverkehrs wäre in 
allen Städten wünschenswert. Wie kein anderes Verkehrsmittel gewinnt 
das Fahrrad zunehmend an Beliebtheit. Es steht für Lebensqualität in den 
Städten und Gemeinden und trägt dazu bei, den Pkw-Anteil zu verringern 
und damit die Luftqualität zu verbessern. 
 
In Lübeck wurde das Konzept „Fahrradfreundliches Lübeck“ als Fort-
schreibung des VEP-Teilkonzepts „Radverkehrsnetz 2010“ erstellt. Das 
Konzept wurde 2013 erarbeitet und gilt für 2013 bis 2020. Aufgelistet wur-
den 144 Maßnahmen. Zur Erreichung dieser Ziele stellte die Stadt Hand-
lungsfelder und Ausbau- und Sanierungsbedarfe auf, anhand derer die 
Radverkehrsinfrastruktur verbessert werden soll. Den Maßnahmen wurden 
Baukosten, Fördermöglichkeiten und eine Priorität zugeordnet. Ziel des 
Radverkehrskonzepts sollte es sein, den Radverkehrsanteil auf 25 % zu 
steigern und die Radverkehrsunfälle in Lübeck um 50 % (bezogen auf 
2011) zu senken. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fahrradkonzepts 2013 
betrug der Anteil des Fahrrads am Gesamtverkehr 17 % und stieg bis 
2017 auf 21 % an. Der Anteil der Fahrradunfälle an der Anzahl der gesam-
ten Unfälle lag 2013 bei 36 % und sank bis 2017 leicht auf 33 %. 
 
Der Stadt Lübeck ist es nicht gelungen, ihre angekündigten Maßnahmen 
auch tatsächlich umzusetzen. Von den geplanten 144 Maßnahmen für 
2013 bis 2020 wurden im Prüfungszeitraum 29 verwirklicht. In der Stadt 
Lübeck fehlen klare Zuständigkeiten für Planung und Umsetzung. Finanz-
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mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Konzept „Fahrradfreund-
liches Lübeck“ wurden nicht bereitgestellt. 
 
Die Stadt Lübeck gibt an, dass mit der Abteilung „Urbane Mobilitätspro-
jekte“, die zum 01.07.2019 geschaffen wurde, jetzt eine klare Zuständig-
keit für die Planung und Umsetzung aller Maßnahmen im Straßenraum in-
klusive der Geh- und Radwege vorhanden sei. 
 
Der LRH wertet dies als zielführend. 
 
Der derzeit gültige Radverkehrsplan der Stadt Norderstedt ist Bestandteil 
des VEP 2020. Ziel Norderstedts war es, sich zu einer fahrradfreundlichen 
Stadt zu entwickeln. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Konzepts wurde 
der Anteil des Fahrrads am Gesamtverkehr mit 19 % geschätzt. Der Anteil 
der Fahrradunfälle, gemessen an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle, lag 
in Norderstedt 2015 bei 35 % und sank 2017 auf 26 %. 
 
Neben der Förderung des Alltagsradverkehrs sollte auch der Freizeit- und 
der touristische Radverkehr gefördert werden. Dabei sollten die Strecken- 
und Netzqualität verbessert, die Netzdichte erhöht, die Wartezeit an Licht-
signalanlagen abgebaut, die Fahrradinfrastruktur ergänzt und vorhandene 
Wege ausbaut werden. 
 
Nach dem VEP sollte eine Veränderung des Modal Split zugunsten des 
Umweltverbunds angestrebt werden. Im Radverkehrsplan war allerdings 
weder angegeben, welcher Modal Split zum Ende der Laufzeit des VEP 
erreicht werden soll, noch wurden konkrete Maßnahmen zur Zielerrei-
chung benannt. Angaben und Anzahl der geplanten und durchgeführten 
Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept gab es nicht. 7 bis 10 Jahre 
sollten 350 bis 500 Tausend € pro Jahr für die Fahrradinfrastruktur ausge-
geben werden. Nach Angaben der Stadt lagen die Ausgaben für Neubau-
ten, Radfahrkarte, Öffentlichkeitsarbeit und Radabstellanlagen von 2013 
bis 2017 bei 806 Tausend €. Damit blieb die Stadt Norderstedt weit hinter 
ihren Zielen zurück. Eine Prioritätenliste konnte nicht vorgelegt werden. 
Auch eine Zielüberprüfung konnte nicht stattfinden, da weder konkrete Zie-
le noch Zielkriterien festgelegt wurden. 
 

10.4.4 Lärmaktionspläne am Beispiel Kiel und Norderstedt 
 
Der Lärmaktionsplan ist ein Konzept, das die Belange des Lärmschutzes 
durch Verkehrsemissionen erfasst. Die Kommunen sind zur Aufstellung 
eines solchen Konzepts verpflichtet. In einem 2-stufigen Verfahren wird 
zunächst der Umgebungslärmpegel in Lärmkarten erfasst und anschlie-
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ßend ein entsprechender Lärmaktionsplan zur Reduzierung der Lärmbe-
lastungen erstellt. 
 
Die Stadt Kiel stellte für 2013 bis 2018 einen Lärmaktionsplan auf. 
10 Straßenabschnitte mit einer sehr hohen Lärmkennziffer wurden im 
Lärmaktionsplan ermittelt und als Problemschwerpunkte lokalisiert. Dabei 
handelte es sich um Wohnbebauungen, die sehr dicht an den Hauptver-
kehrsachsen liegen. Zur Erreichung einer Lärmminderung wurden Tem-
po 30-Beschränkungen und 16 Straßenbaumaßnahmen, 11 davon mit 
Geschwindigkeitsreduzierung, in den Lärmaktionsplan 2013 aufgenom-
men. 4 Baumaßnahmen wurden im Zuge allgemeiner Straßenbaumaß-
nahmen mit umgesetzt, blieben in Bezug auf die Lärmminderung aber 
ohne große Wirkung: Die neue Lärmkartierung 2017 zeigte, dass sich die 
Lärmbetroffenheit in der Stadt im Vergleich zu 2013 nicht verändert hat. 
Gerade die entscheidenden Maßnahmen, die eine große Lärmminderung 
erzielt hätten - z. B. die Tempo 30-Anordnungen - wurden nicht umgesetzt. 
 
Nach dem aktuellen Lärmaktionsplan der Stadt Norderstedt 2013 bis 
2018 hat sich die Lärmbelastung gegenüber dem Lärmaktionsplan 2008 
deutlich verringert. Insgesamt ging die Anzahl an von Lärm betroffenen 
Menschen deutlich zurück. Bis zum Jahresende 2015 wurden insgesamt 
108 lärmmindernd wirkende Maßnahmen vollständig oder teilweise umge-
setzt. In den Lärmaktionsplan 2013 wurden insgesamt 71 Maßnahmen 
aufgenommen, das sind 45 noch nicht oder nicht vollständig abgearbeitete 
Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan 2008 bis 2013 und 26 neue Maß-
nahmen. Für alle Maßnahmen wurden geschätzte Kosten von 1,1 Mio. € 
angegeben. Norderstedt hat schon früh damit begonnen, mit großem Er-
folg Tempo 30-Abschnitte einzurichten und damit Umweltqualität, Sicher-
heit und Verkehrsfluss verbessert. 
 

10.5 Was kam danach? 
 
Die Prüfung zum Thema „Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung 
und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit“ war mit der Übergabe der Prü-
fungsmitteilung 2018 an die 8 geprüften Kommunen und einem Bericht 
zum Thema „Wie verkehrssicher sind Schleswig-Holsteins Städte“ in den 
Bemerkungen des LRH abgeschlossen. In der Zwischenzeit haben die 
Städte Kiel, Lübeck und Neumünster den Klimanotstand ausgerufen. Sie 
bringen damit zum Ausdruck, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen 
nicht ausreichen, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Mit dem Be-
schluss, den Klimanotstand auszurufen, werden Regierung und Verwal-
tungen beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, die über den derzeitigen 
Stand hinausgehen und versuchen, die Erwärmung aufzuhalten. Das be-
deutet, dass alle politischen Entscheidungen daraufhin überprüft werden 
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müssen, welche Auswirkungen sie auf die Erderwärmung hätten und dass 
sich jede zu beschließende Maßnahme an den Folgen für das Klima mes-
sen lassen muss. 
 
Die Stadt Norderstedt nahm die Prüfungsmitteilung des LRH zum Anlass, 
um eine neue Universalinfrastruktur, die Umwelt- und Verkehrsmanage-
ment verbindet, zu erarbeiten. Danach sollen Dienstleistungen in den Be-
reichen Umwelt, Verkehr, Ver- und Entsorgung digital im öffentlichen 
Raum miteinander verbunden werden. Dazu könnten vorhandene Stra-
ßenlaternen im Straßenseitenraum mit Technik ausgestattet werden, die 
Verkehrsdaten und Verkehrsfluss, aber auch Feinstaub, Schall- und 
Lärmemissionen oder andere Beeinträchtigungen in Echtzeit erfassen. 
Diese örtlich gewonnenen Daten sollen miteinander vernetzt werden, um 
beispielsweise durch eine kurzfristig geänderte Ampelführung Verkehre 
umzuleiten und damit Entlastung zu schaffen. 
 
Viele Städte hätten die Bedeutung erkannt und arbeiteten an einer umwelt-
verträglichen Stadt- und Verkehrsplanung, so die kommunalen Landes-
verbände. Der Verkehrssektor sei gehalten, seinen vereinbarten Beitrag 
zum Erreichen der klimapolitischen Ziele zu liefern. Für eine Verkehrs-
wende sei ein gemeinsames Handeln von Bund, Land und Kommune not-
wendig, um eine „Nachhaltige Verkehrspolitik aus einem Guss“ konsens-
fähig auszugestalten. Die besondere Herausforderung liege darin, die 
Verkehrswende in den kommenden Jahren erheblich zu beschleunigen, 
um so eine nachhaltige Mobilität für alle zu erreichen. 
 
Dem stimmt der LRH zu. 
 
Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung (Innenministerium) und das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (Verkehrsministerium) 
haben den Beitrag zur Kenntnis genommen. 
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